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ANSUCHEN

um Gewährung des Zuschusses zum Semesterticket 

ANSUCHENDE / R 

Persönliche Daten 
Zu-/Vorname Geburtsdatum Staatsbürgerschaft 

derzeitige Wohnanschrift 

Geschlecht  männlich Telefon E-Mail Adresse
 weiblich 

Studienort Semester: 
 SS-202…… 
 WS-202….. 

BANKVERBINDUNG 

Bankverbindung für die Anweisung im Falle einer positiven Erledigung 

Ich (wir) ersuche(n) um Überweisung auf folgende Bankverbindung 

Name des Bankinstitutes  

IBAN 

Kontoinhaber/in 

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE FÖRDERUNG 

Es gibt an den verschiedenen Studienorten unterschiedliche Varianten von Netzkarten (bsp. Semester 
und Monatskarten, Ausrichtung nach Semester und Monate oder Zoneneinteilungen).  

• Hauptwohnsitz im Burgenland zum jeweiligen Beginn des Semesters: Für das Wintersemester
gilt als Stichtag der erste Oktober und für das Sommersemester der erste März des jeweiligen
Studienjahres. (Mit einer Änderung des Hauptwohnsitzes nach dem Stichtag kann eine
Förderung für das laufende Semester nicht beantragt werden.)

• Anträge können von 1. März bis 15. Juli für das Sommersemester und für das Wintersemester
von 1. Oktober bis 15. Feber gestellt werden. Anträge, die außerhalb dieser Fristen gestellt
werden, werden nicht positiv erledigt.
Die Förderung für Monatskarten können gesammelt nach Semesterende beantragt werden.



 STADTGEMEINDE GÜSSING 
A-7540 Güssing, Hauptplatz 7  |  +43 3322 42311  |  post@guessing.bgld.gv.at  |www.güssing.at  

Seite 2 von 2

• die Förderung kann bis einschließlich jenes Semesters gewährt werden, in dem der
Antragsteller das 26. Lebensjahr vollendet. Bei Monatskarten endet die Förderung nach
Ablauf jenes Monats, in dem das 26. Lebensjahr vollendet wird.

• für die Monate Juli und August wird keine Förderung gewährt.

• die Förderung wird unabhängig von Einkommen und Studienerfolg gewährt.

• der Zuschuss zum Semesterticket ist nicht an die Familienbeihilfe gebunden.

Nicht gefördert werden: 

• Die Kosten für die Netzkarte an einem Studienort außerhalb Österreichs, Wohnkosten oder
Studiengebühren.

UNTERLAGEN 

Folgende Beilagen (Kopien) sind dem Antrag unbedingt anzuschließen: 

- Förderzusage des Landes Burgenland

VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG 

Ich versichere, dass ich die in diesem Antrag angeführten Angaben nach bestem Wissen und 
Gewissen richtig und vollständig gemacht habe.  
Ich nehme zur Kenntnis, dass unrichtige Angaben eine Rückforderung eines gewährten bzw. bereits 
ausbezahlten Zuschusses nach sich ziehen.  
Ich verpflichte mich weiters einen nicht gebührenden bzw. zu Unrecht erhaltenen Zuschuss 
zurückzuzahlen.  

……………………………….. 

Unterschrift 
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